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1. VERANLASSUNG 

 

Das Architekturbüro Klemm plant im Auftrag der Goldschläger GmbH die Quartiers-

bebauung Zöllnertorstraße / Reichswaisenhausstraße / Südliche Mauerstraße / Ba-

ratierweg Goldschlägerhof Schwabach.  

 

Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des noch nicht rechtskräftigen Bebau-

ungsplanes VEP S-XI-24 „Goldschlägerhof - Zöllnertorstraße“ der Stadt  

Schwabach. Die geplanten Gebäude werden im Einwirkungsbereich von Verkehrs-

geräuschimmissionen ausgehend von der Zöllnertorstraße und der Reichswaisen-

hausstraße in einem Urbanen Gebiet (MU) angeordnet: 

 

Die bisherigen Untersuchungen zum Schallimmissionsschutz wurden durch die 

Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB - Beratende Ingenieure durchgeführt. 

 

Nun sollen bisher geplante Büroflächen einer Nutzungsänderung zu betreutem 

Wohnen unterzogen werden. Nachfolgend wird die geplante Nutzungsänderung 

vorbehaltlich der noch durchzuführenden schallimmissionsschutztechnischen Bear-

beitungen auf Grundlage der bisher vorliegenden Unterlagen/Erkenntnisse bewer-

tet. 

 

 

2. EINSCHÄTZUNG 

 

Die angedachte Umnutzung von Flächen in Bauteil 1 (1. und 2. Obergeschoss) so-

wie Bauteil 3 (Obergeschosse) von Büro (Tagnutzung) zu betreutem Wohnen (Tag- 

und Nachtnutzung) ist aus schallimmissionsschutztechnischer Sicht grundsätzlich 

darstellbar. 

 

Der Gebietscharakter „Urbanes Gebiet (MU)“ wurde im ursprünglichen Gutachten 

bereits zugrunde gelegt, und für lärmbetroffene Fassaden (insb. BT 3) sind bereits 

Einschränkungen zur Anordnung von (Schlaf-)Räumen bzw. öffenbaren Außenbau-

teilen sowie Empfehlungen zu Festverglasung/schallgedämmter Lüftung formuliert.  
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